
SATZUNG DER IFLA 

Diese Satzung wurde in der Ratsversammlung der IFLA am 13. August 2000 in Jerusalem gebilligt 
und am 18. Juli 2001 bei der Handelskammer in Den Haag, Niederlande, registriert. Die Satzung wur­
de durch Entschließung der IFLA-Ratsversammlung vom 3. August 2003 in Berlin abgeändert. 

DER VERBAND 
Artikel 1 
Der Verband vertritt die Interessen von Bibliotheks- und Informationsvereinigungen, Bibliotheken und 
Informationsdiensten weltweit. Der Name des Verbands ist: 
„Der Internationale Verband der Bibliothekarischen Vereine und Institutionen“. In dieser Satzung wird 
er als „Der Verband“ bezeichnet. 

AKRONYM 
Artikel 2 
Das Akronym, unter dem der Verband bekannt ist, lautet „IFLA“. 

ZENTRALE 
Artikel 3 
Der Verband hat seine Zentrale in Den Haag, Niederlande. 

ERRICHTUNG 
Artikel 4 
Der Verband wird in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Niederlande gegründet. 

AUFGABE 
Artikel 5 
5.1 Der Verband ist eine unabhängige, internationale, nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation. 
Seine Mitglieder sind: Bibliotheksvereinigungen, Bibliothekare und Informationsdienste, Bibliotheken 
sowie Bibliotheks- und Informationsorganisationen. 

5.2 Die Aufgaben des Verbands sollen sein: die Förderung von hohen Standards für das Angebot und 
die Bereitstellung von Bibliotheks- und Informationsdiensten; die Propagierung eines breit gestreuten 
Verständnisses für den Wert und die Bedeutung von hochqualitativen Bibliotheks- und Informations­
diensten im privaten, öffentlichen und ehrenamtlichen Sektor; und die Vertretung der Interessen seiner 
Mitglieder weltweit. 

5.3 Um diese Aufgaben zu erfüllen, soll der Verband solche Aktivitäten und Unternehmungen durch­
führen und solche Gruppen einrichten, die seine Leitungsgremien beschließen. Die Bedingungen, 
die für solche Gruppen gelten, sollen in der Geschäftsordnung festgelegt werden. Der Vorstand 
soll in regelmäßigen Abständen in Absprache mit den zuständigen Fachgruppen der IFLA das 
Mittelfristige Programm des Verbands erstellen und veröffentlichen. 
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GRUNDWERTE 
Artikel 6 
Der Verband soll sich in Verfolgung seiner Aufgaben, die in dieser Satzung festgelegt sind, die fol­

genden Grundwerte zu Eigen machen: 

a) die Bekräftigung der Grundsätze des freien Zugangs zu Informationen, Ideen und Werken  

     der Imagination sowie der freien Meinungsäußerung wie sie im Artikel 19 der 

     Universellen Menschenrechtserklärung enthalten sind. 

b) 	die Überzeugung, dass Menschen, Gemeinschaften und Organisationen universellen und     
      gleichberechtigten Zugang zu Informationen, Ideen und Werken der Imagination   
      für ihr soziales, bildungsmäßiges, kulturelles, staatsbürgerliches und wirtschaftliches       

Wohl benötigen. 
c) 	die Überzeugung, dass das Angebot an hochqualitativen Bibliotheks- und Informations-   

diensten diesen Zugang garantieren hilft. 

d) 	die Verpflichtung, alle Mitglieder des Verbandes in die Lage zu versetzen, an seinen Aktivitäten  
      teilzunehmen und davon zu profitieren, unabhängig von Staatsbürgerschaft, Behinderung, ethni-  
      scher Zugehörigkeit, Geschlecht, geographischer Lage, Sprache, politischen Anschauungen, Rasse      

oder Religion. 

MITGLIEDERSCHAFT UND ASSOZIIERUNG 
Artikel 7 
7.1 	Der Verband soll bestehen aus: 

a) Mitgliedern [vergl. Definition am Schluss dieses Textes] und 
b) assoziierten Mitgliedern. 

Mitglieder 

7.2 	Die Mitgliederschaft des Verbands soll sich aus den folgenden Kategorien zusammensetzen: 
7.2.1	 Nationale Verbandsmitglieder:

  Vereinigungen von Bibliothekaren, Informationsfachleuten und anderen Organisationen, deren  
  Anliegen die Bereitstellung von Informationsdiensten ist und deren Ziele mit denen des Verban- 
  des übereinstimmen, können als Nationale Verbandsmitglieder aufgenommen werden. In Län-      
  dern, in denen es keine Bibliotheks- und Informationsvereinigung gibt, in denen aber die Inte-          
 ressen des Bibliotheks- und Informationswesens von einer einzigen Körperschaft vertreten wer­
 den, kann diese Körperschaft als Nationales Verbandsmitglied aufgenommen werden. 

7.2.2	 Internationale Verbandsmitglieder
  Internationale Vereinigungen von Bibliothekaren, Bibliotheken, Bibliotheks- und Informations- 
  diensten, deren Ziele mit denen des Verbandes übereinstimmen, können als Internationale Ver- 
  bandsmitglieder aufgenommen werden. 

7.2.3	 Institutionelle Mitglieder
  Bibliotheken und Informationsdienste im privaten, öffentlichen und ehrenamtlichen Sektor, 
bibliothekarische und informatorische Ausbildungsstätten, Untergliederungen von Bibliotheks- 
und Informationsvereinigungen, die bereits Mitglieder des Verbands sind und andere Organisa­
tionen und Stellen, deren Ziele mit denen des Verbandes übereinstimmen, können als Institutio­
nelle Mitglieder aufgenommen werden. 

7.2.4	 Ehrenmitglieder 
  Der Vorstand soll das Recht haben, Einzelpersonen einschließlich früherer Präsidenten des Ver- 
  bands, die sich in ihrer Berufstätigkeit im Bereich des Bibliotheks- und Informationswesens aus- 
  gezeichnet haben, oder die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit des Verbands geleistet ha- 
  ben, durch die Verleihung des Titels „Ehrenmitglied“ zu würdigen. 

7.3 	 Assoziierte Mitglieder
  Assoziierung mit dem Verband soll in den folgenden Kategorien möglich sein: 

7.3.1	 Korporativer Partner
  Firmen und andere Organisationen mit einem Interesse an Bibliotheks- und Informationsdiens- 
  ten können als Korporativer Partner des Verbands aufgenommen werden. 

7.3.2	 Persönliche Assoziierte Mitglieder 
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Einzelpersonen, die die Ziele des Verbands unterstützen, können als Persönliche Assoziierte 
  Mitglieder aufgenommen werden. 

KONSULTATIVSTATUS 
Artikel 8 
Der Vorstand kann internationalen oder multinationalen Organisationen in verwandten Interessensbe­
reichen, mit denen der Verband Beziehungen aufnehmen möchte, um seine Ziele zu fördern, einen 
Konsultativstatus verleihen. 

RECHTE UND PFLICHTEN 
Artikel 9 
9.1 	Zu den Vorrechten der Mitglieder, assoziierten Mitglieder und Körperschaften mit Kon- 
       sultativstatus soll das Recht gehören, an den Aktivitäten des Verbandes gemäß den Be- 
       stimmungen dieser Satzung teilzunehmen und sie zu nutzen. 
9.2 	Mitgliedschaft oder assoziierte Mitgliedschaft im Verband soll das Einverständnis mit  

sich bringen: 
(a) an die Regelungen der Satzung des Verbands gebunden zu sein 
(b) Mitgliedsbeiträge und andere Gebühren zu entrichten, die in Übereinstimmung mit     

dieser Satzung festgesetzt sind. 
(c) einen aktiven Beitrag zu den Zielen des Verbandes zu leisten 

AUFNAHME 
Artikel 10 
10.1 	Die Aufnahme als Mitglied, assoziiertes Mitglied und die Verleihung des Konsultativ-    
         status soll einer Entscheidung des Vorstands unterliegen. Über die Aufnahme als Mit- 

glied, assoziiertes Mitglied und die Verleihung des Konsultativstatus ist dem Rat Be­
richt zu erstatten. 

10.2 Ein Antragsteller, dessen Antrag vom Vorstand abgelehnt wird, kann beim Rat Ein­
spruch einlegen. 

AUSSCHEIDEN 
Artikel 11 
Jedes Mitglied oder assoziierte Mitglied oder jede Körperschaft mit Konsultativstatus kann 
jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Geschäftsführer ausscheiden. 

AUSSCHLUSS 
Artikel 12 
Mitglieder und assoziierte Mitglieder 
12.1 Der Vorstand kann beschließen, ein Mitglied oder assoziiertes Mitglied oder ein Mit­

glied eines IFLA-Gremiums oder –Ausschusses auszuschließen, wenn das betreffende 
Mitglied oder die Person gegen die Satzung oder Ziele des Verbands verstoßen hat. Für 
einen solchen Beschluss ist die Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen notwen- 
dig. 

Körperschaften mit Konsultativstatus 
12.2 Einer Körperschaft mit Konsultativstatus kann diese Stellung durch den Vorstand ent­

zogen werden, wenn die Körperschaft gegen die Satzung oder Ziele des Verbands versto­
ßen hat. Für einen solchen Beschluss ist die Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stim­
men notwendig. 

Berufung 
12.3 Ein Mitglied oder assoziiertes Mitglied oder eine Körperschaft mit Konsultativstatus, 

das durch Vorstandsbeschluss ausgeschlossen wurde, soll eine briefliche Mitteilung des 
Geschäftsführers des Verbands erhalten, in der die Gründe für den Beschluss dargelegt 
werden. Dem Mitglied oder assoziierten Mitglied oder der Körperschaft mit Konsulta­
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tivstatus soll eine Frist von drei Monaten bis zum Inkrafttreten des Ausschlusses einge­
räumt werden, während der Berufung gegen den Beschluss eingelegt werden kann. Eine 
derartige Berufung kann dem Geschäftsführer gegenüber eingelegt werden, der die Be­
rufung an einen ständigen Berufungsausschuss weiterleiten soll, der vom Rat eingesetzt 
wird. Der Ausschuss soll die endgültige Einscheidung treffen. 

Beitragsrückstände 
12.4 Ein Mitglied oder assoziiertes Mitglied, das mit den in der Geschäftsordnung festgeleg­

ten Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist, soll nicht berechtigt sein, eines seiner Rechte 
auszuüben oder eine Dienstleistung des Verbands zu nutzen, falls nicht der Vorstand ei­
nen anders lautenden Beschluss fasst. 

12.5 Der Vorstand kann dem Rat empfehlen, den Beschluss zu fassen, das Mitglied oder as­
soziierte Mitglied auszuschließen. 

VERMÖGEN 
Artikel 13 
13.1 Ein Mitglied oder assoziiertes Mitglied soll im Fall seines Ausscheidens oder Aus­

schlusses jeden Anspruch auf irgendeinen Teil des Vermögens des Verbands verlieren. 
Beitragszahlung 
13.2 Ausscheiden oder Ausschluss soll ein Mitglied oder assoziiertes Mitglied nicht von der 

Verpflichtung entbinden, Beitragsrückstände und Beiträge für das volle Geschäftsjahr 
zu entrichten, in dem das Ausscheiden oder der Ausschluss stattfindet. 

DER RAT 
Artikel 14 
14.1 Die auf Grund dieser Satzung stimmberechtigten Mitglieder ohne Beitragsrückstände 

sollen den Rat bilden, das höchste Organ des Verbands. Der Rat soll seine Geschäfte 
entweder in der Generalversammlung oder durch briefliche und/oder elektronische Ab 
stimmung führen, wie es in dieser Satzung und in der Geschäftsordnung vorgesehen ist.  

Häufigkeit der Versammlungen 
14.2 Der Rat soll einmal jährlich in einer Generalversammlung zusammentreten, normaler­

weise während der jährlichen Generalkonferenz des Verbands. 
14.3 Der Rat soll nicht später als 15 Monate nach der vorherigen Ratsversammlung in einer 

Generalversammlung zusammentreten. 
14.4 Der Zeitpunkt und Ort der nächsten Generalversammlung des Rats sollen vom Vorstand 

beschlossen werden. 
Einladung und Tagesordnung 
14.5 Das Sekretariat soll mindestes vier Monate vor dem Zeitpunkt der Versammlung allen 

Mitgliedern ohne Beitragsrückstände die Einladung zusammen mit der Tagesordnung 
zuschicken. Die Einladung soll ebenfalls mindestens vier Monate vor dem Zeitpunkt der 
Versammlung allen assoziierten Mitgliedern, Körperschaften mit Konsultativstatus, ein­
geladenen Beobachtern und Mitgliedern des Vorstands und Funktionsträgern aller 
Gruppen des Verbands zugeschickt werden. 

14.6 Punkte, die Mitglieder für die Aufnahme in die Tagesordnung vorschlagen möchten, 
müssen das Sekretariat mindestens fünf Monate vor dem Zeitpunkt der Versammlung 
erreichen. 

14.7 	die Aufgaben der Versammlung sollen sich auf die Punkte beschränken, die in der Ta­
gesordnung erscheinen, die zusammen mit der Einladung herausgegeben wurde. Weitere 
Punkte von außergewöhnlicher und dringender Art können nach Ermessen des Präsiden­
ten oder einer anderen Person, die den Vorsitz der Versammlung führt, und mit Zu­
stimmung der Mehrheit der anwesenden oder repräsentierten Mitglieder hinzugefügt 
werden. 

Außerordentliche Ratsversammlung 
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14.8 Der Vorstand soll befugt sein, eine außerordentliche Ratsversammlung einzuberufen, 
um über Angelegenheiten von dringender und außergewöhnlicher Wichtigkeit zu ent­
scheiden, über die eine Entscheidung nicht bis zur nächsten ordentlichen Ratsversamm­
lung aufgeschoben werden sollte. 

14.9 Bei Erhalt eines schriftlichen Antrags, der im Auftrag mindestens eines Zehntels der 
Mitglieder unterzeichnet ist, soll der Vorstand eine außerordentliche Ratsversammlung 
einberufen. Eine solche Versammlung soll nicht später als drei Monate nach dem Zeit­
punkt abgehalten werden, zu dem der Antrag im Sekretariat einlief.  Das Sekretariat soll 
mindestens zwei Monate vor der Versammlung Einladungen zusammen mit der Tages­
ordnung an alle Mitglieder verschicken, die zur Teilnahme berechtigt sind. 

14.10 Kein Beschluss einer solchen Versammlung soll übernommen werden, wenn er nicht 
später durch briefliche und/oder elektronische Abstimmung von einer Zweidrittelmehr­
heit der Verbandsmitglieder gebilligt wird. 

Artikel 15 
Teilnahme an Ratsversammlungen 
15.1 Jedes Mitglied hat das Recht, im Rat durch eine oder mehrere Repräsentanten vertreten 

zu werden. Eine solche Person soll vom Mitglied damit beauftragt werden, das Stimm­
recht auszuüben. 

Beobachter 
15.2 Jedes assoziierte Mitglied soll als Beobachter zur Teilnahme an den Ratsversammlun­

gen eingeladen werden. 
15.3 Jede Körperschaft mit Konsultativstatus soll dazu eingeladen werden, bei den Ratsver­

sammlungen durch einen oder mehrere Beobachter vertreten zu sein. 
15.4 Jedes Vorstandsmitglied soll dazu berechtigt sein, an Ratsversammlungen als Beobach­

ter teilzunehmen, wenn es nicht anderweitig zur Teilnahme berechtigt ist. 
15.5 Der Geschäftsführer und Funktionsträger aller Gruppen des Verbands sollen dazu be­

rechtigt sein, an Ratsversammlungen als Beobachter teilzunehmen, wenn sie nicht an­
derweitig zur Teilnahme berechtigt sind. Die Definition von „Gruppen“ im Kontext die­
ses Artikels soll vom Vorstand festgelegt und in der Geschäftsordnung fixiert werden. 

15.6 Der Geschäftsführer soll in Übereinstimmung mit Richtlinien, die vom Vorstand erlas­
sen werden, andere Personen, Vereinigungen und Organisationen einladen, an Ratsver­
sammlungen als Beobachter teilzunehmen oder bei ihnen vertreten zu sein. 

Vorsitz 
15.7 Der Präsident des Verbands soll bei Ratsversammlungen den Vorsitz führen. Bei Abwe­

senheit des Präsidenten soll der designierte Präsident den Vorsitz führen. Bei Abwesen­
heit des designierten Präsidenten soll der Schatzmeister oder ein anderes Mitglied des 
Vorstands den Vorsitz führen. 

Durchführung der Versammlung 
15.8 Alle Mitglieder oder ihre Repräsentanten sind berechtigt, bei Ratsversammlungen zu 

reden. Beobachter dürfen auf Einladung des Vorsitzenden oder mit Erlaubnis des Vor­
sitzenden reden. Alle Redner müssen protokollarische Regeln für Ratsversammlungen 
beachten, die in der Geschäftsordnung erlassen wurden. 

In Stellvertretung abgegebene Stimmen 
15.8.1 Jedes Mitglied darf bei einer Ratsversammlung durch ein anderes Mitglied vertreten 

werden. Ein solches Mitglied darf im Auftrag der Mitglieder, die es vertritt, stellvertre­
tend das Stimmrecht ausüben. 

Quorum 
15.8.2 Eine einfache Mehrheit der Verbandsmitglieder ohne Beitragsrückstände soll im Rat 

anwesend oder vertreten sein, um ein Quorum zu bilden, mit Ausnahme von Fällen, die 
in dieser Satzung anders geregelt sind. 

15.8.3 Ist bei einer Ratsversammlung kein Quorum vorhanden, können die angekündigten 
Punkte behandelt werden, vorbehaltlich der Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit der 

5




Anwesenden. Diese Punkte können nur dann umgesetzt werden, wenn sie anschließend 
auf einer Sitzung des beschlussfähigen Vorstands bestätigt werden. Jeder Beschluss 
kann bei der nächsten Ratsversammlung bestätigt werden. Falls bei dieser Versammlung 
kein Quorum vorhanden ist, sollen Tagesordnungspunkte, die einer Bestätigung oder ei­
nes Beschlusses bedürfen, an eine Briefwahl verwiesen werden. 

STIMMRECHT 
Artikel 16 
Berechtigung 
16.1 Mitglieder ohne Beitragsrückstände sollen Stimmrecht besitzen und berechtigt sein, es 

in allen Ratsversammlungen auszuüben sowie bei Abstimmungen, die auf brieflichem 
und/oder elektronischem Weg durchgeführt werden. Die Stimmen sollen entsprechend 
den Bestimmungen der Geschäftsordnung abgegeben werden.  

Verteilung der Stimmen 
16.2 Jedes Mitglied soll in allen Versammlungen mit Ausnahme von Ratsversammlungen 

eine Stimme haben. 
16.3 Die Zahl der Stimmen, die Mitgliedern in Ratsversammlungen und bei brieflichen/elek-

tronischen Abstimmungen gewährt wird, soll wie folgt sein: 
Nationale Verbandsmitglieder 
16.4 Jedem Nationalen Verbandsmitglied soll eine Anzahl von Stimmen entsprechend einer 

Formel zugeteilt werden, die von Zeit zu Zeit vom Vorstand festgelegt wird. Die Formel 
und die Anzahl solcher stimmen soll in der Geschäftsordnung festgehalten werden. 

Internationale Verbandsmitglieder 
16.5 Jedem Internationalen Verbandsmitglied soll mindestens eine Stimme entsprechend ei­

ner Formel zugeteilt werden, die von Zeit zu Zeit vom Vorstand festgelegt wird. Die 
Formel und die Anzahl solcher Stimmen soll in der Geschäftsordnung festgehalten wer­
den. 

Institutionelle Mitglieder 
16.6 Jedem Institutionellen Verbandsmitglied soll mindestens eine Stimme entsprechend 

einer Formel zugeteilt werden, die von Zeit zu Zeit vom Vorstand festgelegt wird. Die 
Formel und die Anzahl solcher Stimmen soll in der Geschäftsordnung festgehalten wer­
den. 

Ehrenmitglieder 
16.7 Ehrenmitgliedern soll je eine Stimme zugeteilt werden. 
Persönliche Assoziierte Mitglieder: 
16.8 Persönliche assoziierte Mitglieder sollen kein Stimmrecht habe, außer die Geschäftsord­

nung sieht dies vor. 

ABSTIMMUNGSVERFAHREN 
Artikel 17 
Mehrheit 
17.1 	Beschlüsse sollen mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen 

werden, soweit in dieser Satzung nicht etwas anderes vorgesehen ist. 
Entscheidende Stimme 
17.2 Wenn die gleiche Anzahl von Stimmen für und gegen einen Antrag abgegeben wird, 

soll die entscheidende Stimme beim Vorsitzenden der Ratsversammlung liegen.  
Wahlen 
17.3 Wahlen für die Position des designierten Präsidenten und für die gewählten Mitglieder 

des Vorstands sollen durch briefliche und/oder elektronische Abstimmung erfolgen. 
Sonstige Angelegenheiten 
17.4 Der Vorstand darf eine briefliche und/oder elektronische Abstimmung abhalten, um die 

Ansichten der Mitglieder zu wichtigen Themen zu erfahren, einschließlich der Ände­
rungen der Beiträge, die für die verschiedenen Arten von Mitgliedschaften und Assozia­
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tion gelten. Das Ergebnis einer solchen Abstimmung soll dem Rat bei einer Ratsver­
sammlung oder brieflich und/oder elektronisch mitgeteilt werden. 

VORSTAND 
Artikel 18 
18.1 Es soll einen Vorstand geben, der für das Management und die fachliche Leitung des 

Verbands im Rahmen der vom Rat gebilligten Richtlinien verantwortlich ist. 
Mitglieder 
18.2 Der Vorstand soll bestehen aus: 

(a)	 dem Präsidenten 
(b)	 dem designierten Präsidenten 
(c) 10 Mitgliedern, die von den Mitgliedern in brieflicher und/oder elektronischer Ab­

stimmung gewählt wurden, 
(d) den Mitgliedern des Fachausschusses, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 22 

dieser Satzung gewählt wurden. 
(e)	 Bis zu drei weitere Vorstandsmitglieder können vom Vorstand kooptiert werden, um 

Interessen zu vertreten, die vom Vorstand festgelegt wurden. [siehe auch Definition 
am Ende des Texts] 

Amtszeit 
18.3 Die gewählten Vorstandsmitglieder sollen für eine anfängliche Amtszeit von 2 Jahren 

tätig sein. Sie können für eine weitere Amtszeit von 2 Jahren kandidieren. Die kooptier­
ten Mitglieder sollen nur 2 Jahre lang tätig sein. 

Unvorhergesehene Vakanz 
18.4 Eine unvorhergesehene Vakanz für einen durch Wahl besetzten Vorstandssitz soll für 

den Rest der Amtszeit mit demjenigen nicht gewählten Kandidaten besetzt werden, der 
in den letzten zurückliegenden Vorstandswahlen die größte Stimmenzahl erhielt. 

Schatzmeister 
18.5 	Der Vorstand soll aus seinen Mitgliedern den IFLA-Schatzmeister wählen, der dafür 

verantwortlich sein soll, dem Rat die Jahresrechnung vorzulegen, Vorschläge für Ände­
rungen bei den Beiträgen zu machen und in Absprache mit dem Geschäftsführer den 
Jahreshaushalt aufzustellen. 

Häufigkeit von Sitzungen 
18.6 Der Vorstand soll mindestens zweimal jährlich tagen, davon einmal zum Zeitpunkt und 

am Ort der jährlichen Generalkonferenz des Verbands. 
Ankündigung von Sitzungen 
18.7 Der Geschäftsführer soll normalerweise die Sitzungen des Vorstands zwei Monate vor­

her ankündigen. 
Quorum 
18.8 Eine einfache Mehrheit der Mitglieder des Vorstands soll ein Quorum bilden. 
Mehrheit 
18.9 Beschlüsse des Vorstands sollen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

angenommen werden. Im Falle einer Stimmengleichheit für und gegen einen Vorschlag 
soll der Präsident oder der Leiter der Sitzung die entscheidende Stimme haben. Die 
Stimmen sollen gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung abgegeben werden. 

Einladungen und Teilnahme an Sitzungen 
18.10 	 Der Vorstand kann Einzelpersonen oder Vertreter anderer Gremien zu seinen Sitzun­

gen in beratender Funktion einladen, wenn der Vorstand beschließt, dass solche Einla­
dungen für die zufriedenstellende Erfüllung seiner Aufgaben wünschenswert sind. 

Berichterstattung 
18.11 Der Vorstand soll formell dem Rat Bericht erstatten. 
Verträge 
18.12 	 Der Vorstand soll berechtigt sein, im Auftrag des Verbands gemäß der Empfehlung 

des Geschäftsführers Verträge abzuschließen. 
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Delegierung von Zuständigkeiten 
18.13 	 Der Vorstand darf einige seiner Zuständigkeiten an eines oder mehrere seiner Mitglie­

der delegieren. Diese Personen sollen dem Vorstand Bericht erstatten. 
18.14 	 Der Vorstand soll dazu berechtigt sein, solche Gruppen Ausschüsse, Büros oder ande­

re Gremien einzurichten, wie sie seiner Ansicht nach für die Erfüllung seiner Aufgaben 
nötig sind. Der Vorstand soll den Aufgabenbereich dieser Gremien festlegen und publi­
zieren. Diese Gremien sollen dem Vorstand Bericht erstatten. 

Rechtsstreitigkeiten 
18.15 	 Die Befugnis, den Verband bei Rechts- und anderen Streitigkeiten zu vertreten, soll 

beim Präsidenten und Schatzmeister gemeinsam liegen und nicht beim Vorstand. 
18.16 	 Die Berechtigung zur Vertretung bei Rechts- und anderen Streitigkeiten soll auch 

beim Präsidenten, dem Schatzmeister und dem Geschäftsführer gemeinsam liegen. 
Der Präsident 
Artikel 19 
Wahl 
19.1 Der Präsident, der als höchster Vertreter des Verbands fungieren und ihn in fachlicher 

Hinsicht leiten soll, soll von den Mitgliedern in brieflicher und/oder elektronischer Ab­
stimmung gewählt werden. 

Amtszeit 
19.2 Der Präsident soll für eine Periode von zwei Jahren als designierter Präsident, gefolgt 

von zwei Jahren als Präsident tätig sein. 
19.3 Der Präsident darf in dieser Eigenschaft nur eine Amtszeit lang tätig sein. 
Artikel 20 
Unvorhergesehene Vakanz 
20.1 Im Fall einer unvorhergesehenen Vakanz im Amt des Präsidenten soll der amtierende 

designierte Präsident unverzüglich als Präsident bis zum Ablauf der Amtszeit des Präsi­
denten fungieren und anschließend für die Amtszeit für die er oder sie gewählt wurde. 

20.2 Im Fall einer unvorhergesehenen Vakanz im Amt des designierten Präsidenten soll der 
Schatzmeister vorübergehend dessen Aufgaben übernehmen. Der Vorstand soll die Stel­
le des designierten Präsidenten für vakant erklären und eine briefliche und/oder elektro­
nische Abstimmung durchführen. 

Artikel 21 
Geschäftsführender Ausschuss 
21.1 Es soll einen Geschäftsführenden Ausschuss geben, der die vom Vorstand delegierten 

Leitungsaufgaben übernimmt, um die Führung des Verbandes zwischen den Sitzungen 
des Vorstands innerhalb der vom Vorstand eingeführten Grundsätze zu überwachen. 

Mitglieder 
21.2 Der Geschäftsführende Ausschuss soll sich zusammensetzen aus dem Präsidenten, dem 

designierten Präsidenten, dem Schatzmeister, dem Vorsitzenden des Fachausschusses, 
zwei Mitgliedern des Vorstands, die alle zwei Jahre von den Mitgliedern des Vorstands 
aus dessen gewählten Mitgliedern gewählt werden und dem Geschäftsführer von Amts 
wegen. 

Quorum 
21.3 Eine einfache Mehrheit der Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses soll ein 

Quorum bilden. 
Artikel 22 
Fachausschuss 
Zweck 
22.1 Es soll einen Fachausschuss geben, um die Koordinierung der Arbeit aller Fachgruppen 

innerhalb des Verbands sicher zu stellen, die für fachliche Aktivitäten, Grundsätze und 
Programme verantwortlich sind. 

Mitglieder 
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22.2 Der Fachausschuss soll aus dem Vorsitzenden bestehen, der gemäß Artikel 22.3 gewählt 
wird, und einem Funktionsträger jeder Abteilung des Verbands, vorzugsweise dem Vor­
sitzenden der Abteilung, dem designierten Präsidenten und zwei Mitgliedern des Vor­
stands, die von ihm aus dem Kreis seiner Mitglieder gewählt wurden. 

Vorsitz und stellvertretender Vorsitz 
22.3 Der Vorsitzende des Ausschusses soll vom ihm	  aus dem Kreis der Vertreter der Abtei­

lungen im scheidenden Fachausschuss gewählt werden. 
22.4 	Ein stellvertretender Vorsitzender soll vom Ausschuss aus dem Kreis seiner Mitglieder 

gewählt werden. 
Amtszeit 
22.5 	Der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Fachausschusses sollen jeweils 

nur für 2 Jahre tätig sein. 
Sitzungen 
22.6 Der Fachausschuss soll mindestens zweimal jährlich zu einem Zeitpunkt und an einem 

Ort tagen, der vom Ausschuss festgesetzt wird, davon einmal zum Zeitpunkt und am Ort 
der Generalkonferenz des Verbands. 

Quorum 
22.7 Eine einfache Mehrheit der Mitglieder des Fachausschusses soll ein Quorum bilden. 
Mehrheit 
22.8 Beschlüsse des Fachausschusses sollen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim­

men angenommen werden. Im Fall einer Stimmengleichheit für  und gegen einen Vor­
schlag soll der Leiter der Sitzung die entscheidende Stimme haben. Die Stimmen sollen 
gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung abgegeben werden. 

FACHGRUPPEN 
Artikel 23 
Sektionen 
23.1 Der Fachausschuss kann nach seinem Ermessen einen Vorschlag billigen, eine Sektion 

einzurichten. Sektionen sollen als Zentrum der Verbandsarbeit in einem bestimmten In­
stitutionstyp oder bei einer Informationsaktivität oder anderen Interessengebieten des 
Verbands fungieren. 

23.2 Der Vorstand soll die Anmeldegebühr für die Mitgliedschaft in Sektionen festsetzen, die 
in der Geschäftsordnung festgehalten wird. 

23.3 Jede Sektion soll einen Ständigen Ausschuss haben, der entsprechend der Geschäftsord­
nung nominiert und gewählt wird, um das Programm der Sektion zu entwickeln und sei­
ne Durchführung sicherzustellen. 

23.4 Jeder Ständige Ausschuss einer Sektion soll aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vor­
sitzenden und einen Schriftführer wählen, von denen jeder eine Amtszeit von 2 Jahren 
bekommt und die zusammen den Leitungsausschuss der Sektion bilden sollen. Sie kön­
nen in das gleiche Amt für nicht mehr als eine anschließende Amtszeit von 2 Jahren 
wiedergewählt werden. Eine Sektion kann vom Fachausschuss aufgelöst werden. 

Artikel 24 
Abteilungen 
24.1 Der Vorstand soll Abteilungen einrichten, deren Aufgabe die Förderung und Koordinie­

rung der fachlichen Arbeit in umfassenden Sparten sein soll, die Interessengebiete des 
Verbands darstellen. 

24.2 Der Fachausschuss soll dem Vorstand Empfehlungen vorlegen hinsichtlich der Anzahl, 
dem Namen und den Aufgabengebieten der Abteilungen. 

24.3 	Jede Abteilung soll einen Koordinierungsausschuss haben, der aus den Vorsitzenden 
und Schriftführern der Sektionen besteht, die der Abteilung zugeordnet wurden. Der 
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Ausschuss soll mindestens aus fünf Mitgliedern bestehen. Mitglieder können kooptiert 
werden um sicherzustellen, dass diese Mindestzahl erreicht wird.  

24.4 Jeder Koordinierungsausschuss soll aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzen­
den, einen Schriftführer und einen Finanzverwalter wählen. Die Amtszeit für jede dieser 
Funktionen soll 2 Jahre betragen. Funktionsträger dürfen in das gleiche Amt für nicht 
mehr als eine anschließende Amtszeit von 2 Jahren gewählt werden. Die Funktion des 
Finanzverwalters soll normalerweise mit entweder der eines Vorsitzenden oder Schrift­
führers kombiniert sein. 

24.5 Das Aufgabengebiet jeder Sektion soll von der Abteilung nach Rücksprache mit dem 
Fachausschuss festgelegt werden. 

Artikel 25 
Kernaktivitäten 
25.1 Der Fachausschuss kann dem Vorstand die Einrichtung von speziellen Büros und Pro­

grammen für Kernaktivitäten des Verbands zur Billigung vorschlagen. Das Management 
dieser Kernaktivitäten soll entsprechend den Bestimmungen der Geschäftsordnung er­
folgen. 

25.2 Vertreter dieser Kernaktivitäten können als kooptierte Mitglieder des Vorstands und als 
gewählte Mitglieder des Fachausschuss entsprechend den Bestimmungen dieser Satzung 
tätig werden. 

25.3 Vertreter dieser Kernaktivitäten sollen von Amts wegen Mitglieder des Koordinierungs­
ausschusses der Abteilungen und des Ständigen Ausschusses der Sektionen sein, die für 
ihren Aufgabenbereich von Bedeutung sind. 

Artikel 26 
Spezielle Interessengruppen 
26.1 Spezielle Interessengruppen können vom Fachausschuss gebilligt werden, um den be­

sonderen Interessen der Mitglieder und Assoziierten entgegenzukommen, für die die 
Einrichtung einer Sektion nicht angemessen erscheint. 

26.2 Ein Vorschlag für eine solche Gruppe kann von einer Abteilung, einer Sektion oder ei­
ner Kombination von Abteilungen und/oder Sektionen vorgelegt werden, oder von ei­
nem oder mehreren Mitgliedern. 

26.3 Schlägt eine Sektion die Einrichtung einer Gruppe nach dieser Bestimmung vor, so 
muss die Abteilung, zu der die Sektion gehört, vom Fachausschuss konsultiert werden. 

26.4 Der Fachausschuss soll Kriterien für die Einrichtung solcher Gruppen entwickeln, vor­
behaltlich der Zustimmung des Vorstands und gemäß der Geschäftsordnung.  

26.5 Eine Gruppe, die gemäß dieser Bestimmung eingerichtet wird, soll der Abteilung oder 
Sektion Bericht erstatten, der sie vom Fachausschuss zugeteilt wurde. 

26.6 Der Fachausschuss kann auf Vorschlag der Abteilung oder Sektion, zu der sie gehört, 
oder als Ergebnis einer Reorganisation der fachlichen Arbeit die Auflösung einer Grup­
pe billigen, die gemäß dieser Bestimmung eingerichtet wurde.    

26.7 Der Vorstand soll für die Leitung solcher speziellen Interessengruppen Bestimmungen 
in der Geschäftsordnung vorsehen. 

SEKRETARIAT 
Artikel 27 
Geschäftsführer (CEO) 
27.1 An der Spitze des Sekretariats des Verbands steht ein Geschäftsführer, der vom Vor­

stand ernannt wird. 
27.2 Der Geschäftsführer ist für die strategische und operative Leitung und die Finanzverwal­

tung des Verbands innerhalb der Grundsätze, die vom Rat und Vorstand vorgegeben 
werden, verantwortlich. 
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27.3 Der Geschäftsführer soll das Recht haben, in beratender Funktion bei jeder Sitzung des 
Rats, Vorstands und Fachausschusses anwesend zu sein und teilzunehmen, soweit nicht 
seine oder ihre Position Gegenstand der Diskussion ist. Er oder sie soll bei solchen Sit­
zungen nicht stimmberechtigt sein.  

Mitarbeiter 
27.4 Der Geschäftsführer soll solche weiteren Mitarbeiter ernennen, wie es für die effiziente 

und effektive Arbeit des Sekretariats nötig ist, und alle anderen Mitarbeiterfragen inner­
halb der Grenzen des verabschiedeten Etats erledigen. 

27.5 Der Vorstand soll die allgemeinen Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter des Verbandes 
auf Anraten des Geschäftsführers festlegen. 

EINKÜNFTE 
Artikel 28 
28.1 Der Verband soll seine Einkünfte beziehen aus: 

(a) Beiträgen der Mitglieder und assoziierten Mitglieder 
(b) Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen  
(c) Geschenken, Stiftungen, Vermächtnissen und anderen Einnahmen wie sie mit den Zie­

len des Verbands zu vereinbaren sind. 
28.2 Der Verband soll diese Einkünfte einem Sonderfonds zu Gunsten des allgemeinen 

Wohls von Bibliotheks- und Informationsvereinigungen und –diensten zuführen. Dieser 
Fonds soll „Zentraler Fonds“ genannt werden. Dieser Zentrale Fonds kann für zukünfti­
ge Aufwendungen zu Gunsten des allgemeinen Wohls von Bibliotheks- und Informati­
onsvereinigungen und –diensten ausgegeben oder aufgespart werden. 

28.3 Der Verband soll erhaltene Einkünfte dem Zentralen Fonds zuführen sobald sie einge­
 gangen sind. 
Geschäftsjahr 
28.4 Das Geschäftsjahr des Verbands soll das Kalenderjahr sein. 
Rechnungslegung und Etat 
28.5 Der Vorstand soll jährlich den Abschluss für das Vorjahr dem Rat zur Billigung vorle­

gen, nach Überprüfung durch einen zugelassenen Rechnungsprüfer.  
28.6 Der Vorstand soll einen jährlichen Etat für den Verband verabschieden. 

GESCHÄFTSORDNUNG 
Artikel 29 
Der Vorstand soll eine Geschäftsordnung verabschieden, um Einzelheiten der Verbandsarbeit 
innerhalb der Bestimmungen dieser Satzung festzulegen.  

ÄNDERUNG DER SATZUNG 
Artikel 30 
Änderungsvorschläge 
30.1 Der Vorstand kann Vorschläge zur Änderung dieser Satzung machen, entweder aus ei­

gener Initiative oder auf Vorschlag von Mitgliedern.  
30.2 Ein Vorschlag für eine Satzungsänderung soll vom Vorstand behandelt werden, wenn er 

von nicht weniger als einem Viertel der Verbandsmitglieder unterzeichnet ist und dem 
Geschäftsführer vorgelegt wurde.

Abstimmung über Änderungen 
30.3 Vorschläge zu Änderungen dieser Satzung sollen einer brieflichen und/oder elektroni­

schen Abstimmung aller Verbandsmitglieder unterliegen. Mindestens vier Monate vor 
Ablauf des Abstimmungszeitraums sollen die Verbandsmitglieder benachrichtigt wer­
den. 

30.4 Wenn die Vorschläge eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten, sollen 
sie angenommen sein. Solche Vorschläge sollen der nächsten Ratsversammlung zur 
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abschließenden Billigung vorgelegt werden. Für die endgültige Genehmigung soll eine 
Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder erforderlich sein.  

30.5 Eine Satzungsänderung ist nur rechtskräftig, wenn sie von einem Rechtsanwalt vorberei­
tet wurde. Jedes Mitglied des Vorstands ist berechtigt, eine Satzungsänderung auszuar­
beiten. 

30.6 Mitglieder des Vorstands sind verpflichtet, im Büro der Handelskammer in Den Haag 
ein Exemplar der Satzungsänderung und einen vollständigen Text der Satzung nach der 
Änderung zu hinterlegen. 

AUFLÖSUNG DES VERBANDS 
Artikel 31 
Vorschläge zur Auflösung 
31.1 Ein Vorschlag zur Auflösung des Verbands kann vom Vorstand vorgelegt werden, ent­

weder aus eigener Initiative oder auf Vorschlag von Mitgliedern.  
31.2 Der Vorstand soll auf einen Vorschlag zur Auflösung des Verbands hin handeln, wenn 

er von nicht weniger als einem Viertel der Verbandsmitglieder unterzeichnet ist und 
dem Geschäftsführer vorgelegt wurde.   

31.3 Jeder Vorschlag zur Auflösung des Verbands soll einer brieflichen und/oder elektroni­
schen Abstimmung aller Verbandsmitglieder unterliegen. Mindestens vier Monate vor 
Ablauf des Abstimmungszeitraums sollen die Verbandsmitglieder benachrichtigt wer­
den. 

Abstimmung über die Auflösung 
31.4 Wenn der Vorschlag eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält, soll er 

angenommen sein. Ein solcher Vorschlag soll der abschließenden Billigung durch die  
nächste Ratsversammlung unterliegen. Für die endgültige Genehmigung soll eine Zwei­
drittelmehrheit der abstimmenden Mitglieder erforderlich sein. 

31.5 Im Falle einer Auflösung soll der Rat die Verfahrensweise festlegen, nach der die Akti­
vitäten des Verbands eingestellt werden und er aufgelöst wird. 

31.6 Die Generalversammlung der Mitglieder soll den Verwendungszweck des Verbandsver- 
mögens zum Zeitpunkt der Auflösung möglichst entsprechend dem Auftrag des Ver­
bands bestimmen. Diese Mittel sollen zum Wohl von Bibliotheks- und Informationsver- 
einigungen und –diensten verwendet werden. 

31.7 Die Abwicklung ist vom Vorstand durchzuführen. 
31.8 Nach seiner Auflösung soll der Verband fortbestehen, soweit dies zu Abwicklung seines 

Vermögens notwendig ist. Während der Abwicklung bleiben die Bestimmungen der 
Satzung soweit möglich gültig. In Unterlagen und Veröffentlichungen des Verbands 
müssen die Worte „in Liquidation“ dem Namen hinzugefügt werden. Der für die Ver­
wahrung Verantwortliche soll von den Exekutoren bestellt werden. 

31.9 Die Abwicklung soll zu dem Zeitpunkt beendet sein, zu dem dem Exekutor keine Ver­
mögenswerte mehr bekannt sind. 

31.10 	 Die Geschäftsbücher und Unterlagen des aufgelösten Verbands müssen zehn Jahre 
lang nach der Auflösung aufbewahrt werden. Der für die Verwahrung Verantwortliche 
soll von den Exekutoren bestellt werden. 

DEFINITIONEN 

„Kooptiertes Mitglied“ meint ein Mitglied, das von einem Ausschuss oder Gremium einge­
laden wird, in diesem Ausschuss oder Gremium tätig zu sein, normalerweise, um Experten­
wissen einzubringen oder eine Vertretung zu verkörpern, die sonst nicht gegeben wäre. Koop­
tierte Mitglieder werden daher nicht gewählt. Soweit nicht anders festgelegt, verfügen sie 
über Stimmrechte.  
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„Mitglieder ohne Beitragsrückstände“ meint Mitglieder, die ihre Mitgliedsbeiträge für das 
letzte volle Geschäftsjahr in voller Höhe geleistet haben und die mit ihren früheren Zahlungen 
nicht im Rückstand sind. 
„Einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen“ bedeutet mindestens eine Stimme mehr 
als die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Mitglieder, die nicht abstimmen, und Mitglieder, die 
sich der Stimme enthalten, werden nicht als abgegebene Stimme gezählt. 
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